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Portugal.
Das Dampfboot „Jberia“ bringt Nachrichten aus

Liſſabon bis zum 10. Nov. Die Hauptſtadt war
ruhig. Nicht mehr durchzogen bewaffnete Korps der
Nationalgarde die Straßen. Donna Maria fuhr
in offenem Wagen ſpazieren Prinz Ferdinand ritt,
von einem Adjutanten begleitet, herum. Die Pe-
droiſten ſcheinen auf gleiche Sicherheit nicht zu zählen.
Carvalho und Pal mella ſind bereits in Eng-
land angekommen. Nur Saldanha will nicht flie
hen. Er war zu Cintra. Die engl. Marinetruppen
haben am 4. Nov. ein blutiges Zuſammenſtoßen gehin
dert wer weiß, was die Königin und ihre Vertrauten
betroffen hätte, wäre die entrüſtete Nationalgarde,
bald nachdem Freire gefallen war, in das Schloß
von Belem gedrungen. Alſo hat wohl die Dazwi-
ſchenkunft der Engländer ihren Nutzen gehabt. Aber
das Verdienſt der Anordnung Lord Howard's de
Walden wird verdunkelt durch die Vermuthung, er
ſei eingeweiht geweſen in den KontreRevolutionsplan,
woraus denn folgen wurde, britiſche Streitkräfte ſeien
verwendet worden um zu imponiren, im ſchlimmſten
Fall aber, hohe Perſonen zu ſchützen. Dieſe Art Jn
tervention konnte der Nationalgarde von Liſſabon nicht
gefallen. Auch machte ſie zur erſten (Praliminar)
Bedingung der dem Hofe bewilligten Kapitulation:
„Die Engländer müßten ſich ſofort wieder einſchiffen.“
Und ſo geſchah es! Die Erbitterung war ſo groß, daß
einen Angenblick die Rede war, man wolle die eng
liſchen Kaufleute in Liſſabon entgelten laſſen, was der
Diplomat etwa gefehlt haben mag. Als die Marine
truppen den Palaſt zu Belem bewachten, hörte man
rufen „Laßt uns auf die Engländer fallen in ihren
Häuſern!“ Wie bemerkt, die Ruhe war am 10.
Vov. hergeſtellt. Aber alle Briefe ſagen Das Trauer
ſpiel iſt noch nicht aus es droht eine Kriſis, die furcht

bar werden kann. Die Konſtitutionellen waren am
4. Nov. vom General Avilez (Riquenco) kommandirt.
Mit dem Dampfboot „Jberia“ ſind außer den Haup
tern der Pedroiſten noch viele andere vornehme Portu
gieſen in England angekommen. Alle die an dem ver
unglückten Staatsſtreich Theil hatten, ſuchen der
Rache des Volks zu entgehen. Graf Lumiares iſt
aus dem Kabinet getreten. Daſſelbe beſtand am 10.
Nov. aus den Miniſtern Bandeira, Paſſos und
Caſtro. Die Königin war ſehr gedrangt worden,
länger Widerſtand zu leiſten und die Ausſchiffung aller
britiſchen Soldaten zu verlangen ſie blieb aber ſtand
haft bei der Erklaärung, das Blut ihrer Unterthanen
ſei ihr zu theuer, es ſolle nicht fließen. Den Miniſter
Bandeira flehte Maria an, er möge die Partei der
Konſtitution von 1820 aufgeben er aber verſetzte:
„ich werde das Volk, das mir Vertrauen geſchenkt
hat, nie verlaſſen. So wie die Königin ihren Ent
ſchluß kund gab, aus dem Schloſſe Belem nach dem
Palaſt in der Stadt zuruückzukehren, begaben ſich die
Rädelsführer der Verſchwörung an Bord engliſcher
Schiffe. Man nennt darunter: Palmella, Ter-
ceira, Carvalho, den Erzbiſchof von Lacedaämon
(Beichtvater Pater Marcus), den Baron Renduf,
den Grafen Villareal. Als die Truppen (die es
mit der Königin gehalten) von Belem nach Liſſabon
kamen, gab eine Kompagnie der Nationalgarde Feuer
auf das (portugieſiſche) Marinebataillon 19 Mann
wurden tödtlich verwundet. Ein Nationalgardeoffi-
zier von der Partei Donna Maria's hat ſich, als der
Sieg der Konſtitutionellen entſchieden war, zu Belem
den Degen durch den Leib gerannt. Die Herzogin
von Braganza (Wittwe Don Pedro's) war
wabrend der Revolution zu Belem; ſie ſagte zu einem
Offizier: „Wie beklage ich heute wieder den Verluſt
meines Gatten! Er hat Braſiliens Krone aufgegeben
um einer Beleidigung willen, die weit geringer war



r

bra

als die welche nun ſeiner Tochter widerfährt.“
Nicht 300 Marineſoldaten (wie es anfangs hieß), ſon
dern 800 waren gelandet, und Admiral Gage hat
die Nacht vom 4. auf den 5. Nov. bei ihnen zuge
e Wahlen zu den Kortes ſollen am 20. Novbr.

anfangen die Eröffnung der Kortes iſt auf den 18.
Jan. beſtimmt. Admiral Hugon, der die franzö
ſiſche Eskadre im Tago befehligt, hat ſich neutral ge-
halten. Er ſoll dem Admiral Gage auf ergangene
Anfrage geantwortet haben, ſeine Jnſtruktionen er
maächtigten ihn nicht, Truppen ans Land zu ſetzen.

HTr-GGGEGaaaFamilienNachrichten.

Todesanzeige.
Heute Morgen auf 1 Uhr enſchlief zum ewi

gen Frieden nach kurzem Krankenlager an den Fol-
gen einer Lungenlähmung unſer heißgeliebter Garte
und Vater der Königliche Profeſſor Dr. Carl
Wilhelm Keferſtein, im 49. Jahre ſeines
ſo edlen Lebens. Wir bitten um ſtille Theil-
nahme.

Thorn, den 12. November 1836.
Auguſte Keferſtein geb. Delius

nebſt Kindern.

Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Da bei Aufſtellung der Klaſſenſteuer- Zu und Ab-
gangs-Liſten von den meiſten Ortsbehoöörden noch vielfach
gefehlt wird, ſo bringe ich die bei Anfertigung der Liſten
fürs Ilte Semeſter zu beobachtenden Vorſchriften hier-
durch in Erinnerung, und ſcharfe deren genaueſte Beach-
tung ſämmtlichen hierbei betheiligten Einwohnern des
Saalkreiſes ein:

1) Die Aufſtellung der Zu und AbgangsLiſten
furs 2te Semeſter erfolgt im Dezember jeden Jahres.
Dieſe Liſten duürfen vor dem 5. Dezember nicht ab
geſchloſſen werden damit alle in den erſten Tagen dieſes
Monats zu und abgegangenen Perſonen in dieſelben
noch aufgenommen werden können.

Auf dem Tirtelblatte jeder Liſte iſt von der Ortsbe
hörde folgendes Atteſt zu ſetzen

Ich beſcheinige auf Amtspflicht, daß alle ſeit Auf
ſtellung der Zugangsliſte fürs Iſte Semeſter bis zum
heutigen Tage in hieſige Gemeinde gezogenen ſteuer
freien und ſteuerpflichtigen Perſonen ſo wie alle im
Laufe dieſer Zeit ſteuerpflichtig gewordenen bisher
ſteuerfreien Perſonen in die umſtehende Liſte aufge-
nommen worden ſind und der Tag ihres Anzugs
richtig darin angegeben iſt, ſo wie daß die in Abgang
gebrachten Perſonen nicht ſpäter als an den in der
Liſte angegebenen Tagen aus dem Orte verzogen und
die von mir angegebenen Gründe des Abgangs nach
meinem beſten Wiſſen richtig ſind.

N. N. den ten Dezember 1836.
Der Magiſtrat. (Der Schulze.)
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Die Einſendung der Zu und Abgangs Liſten
muß ſo zeitig erfolgen daß dieſelben ſpäteſtens am 10.
Dezember in meinen Händen ſind.

3) Hinſichts der Aufſtellung der Zugangs Liſten
iſt zu bemerken

a) Die erſte Kolonne des gegebenen Schema muß die
laufende Nummer enthalten, unter welcher die zuge
henden Perſonen in der KlaſſenſteuerHäuptliſte an
die Stelle der abgehenden Contribuenten zu ſtehen
kommen. Sofern die zugehende Perſon nicht an die
Stelle eines abgehenden Contribuenten tritt, iſt in
der erſten Colonne, diejenige laufende Nummer der
Hauptliſte zu vermerken, unter welcher das Haus
veranlagt ſteht, in welches die zugehende Perſon ge
zogen iſt.

b) Die zweite Colonne muß die Familien und Vor
namen ſämmtlicher ſeit Aufſtellung der letzten Zu
gangsliſte in den Ort gezogenen Perſonen und zwar
nicht blos der ſteuerpflichtigen, ſondern auch der
ſteuerfreien Perſonen enthalten.

Es ſind hier alſo nicht allein ſolche in den Ort gezo
gene Perſonen, die eine perſönliche Klaſſenſteuer-
freiheit genießen, wie z. B. Leute über 60 Jahre,
die ſich ihren Vermögensverhältniſſen nach nur zur
Einſchätzung in die letzte Steuerſtufe eignen, ferner
Geiſtliche, Schullehrer u. ſ. w. aufzuführen ſon
dern auch ſolche, die deshalb zur Klaſſenſteuer nicht
eingeſchätzt werden, weil ſie zur Familie eines mit
dem Haushaltungsſatze veranlagten Steuerpflichtigen
gehören, von dem ſie Wohnung und Unterhalt be
kommen. Hierhin gehören Kinder, die an einem
andern Orte als Geſinde dienten und in das Haus der
Eltern zurückkehren.

Außerdem müſſen in dieſer Colonne auch dieſeni-
gen Perſonen aufgeführt werden, welche zwar ſchon
im Orte wohnten aber aus einem der eben angegebe-
nen Grunde früher ſteuerfrei waren, ſeit Aufſtellung
der letzten Zu und Abgangeliſte jedoch ſteuerpflichtig
geworden ſind entweder weil ſie den Stand, auf
welchen ihre Steuerfreiheit ſich gründet, aufgegeben
haben, oder weil ſie aus einer beſteuerten Haushal-
tung verzogen ſind, oder weil dieſe Haushaltung ein-
gegangen iſt. Hierher gehören die Fälle, wenn ein
Geiſtlicher ſein Amt niederlegt wenn ein Sohn oder
eine Tochter, die bei den Eltern wohnten, einen
Dienſt im Orte annehmen, oder ein ſelbſtſtändiges
Geſchäft beginnen wenn ein Familienhaupt ſtirbt,
oder fortzieht, und ſonach ſein Steuerſatz in Abgang
kommen muß, ſo daß ſeine Angehörigen beſonders
eingeſchätzt werden müſſen.

c) Jn die vierte Colonne iſt die Steuerklaſſe einzutra-
gen, in welcher die zugezogene Perſon am Orte ihres
bisherigen Aufenthalts eingeſchätzt war, als worüber
jede zuziehende Perſon durch eine Beſcheinigung der
Behörde des früheren Wohnorts ſich gegen die Orts-
behörde auszuweiſen gehalten iſt. Jſt ein in Zugang
gebrachter Steuerpflichtiger bisher nicht beſteuert ge
weſen, entweder weil er zu einer beſteuerten Haus-
halturlg gehörte, oder weil er im Auslande oder einer
mahl und ſchlachtſeuerpflichtigen Stadt gewohnt



hat, ſo hat die Ortsbehörde denſelben pflichtmäßig in
diejenige Klaſſe einzuſchätzen in welcher andere Per
ſonen des Orts die in ähnlichen Verhältniſſen leben,
ſteuern. Iſt die in Zugang gebrachte Perſon aus ei-
nem der ad b. angefuhrten Gründe gar nicht ſteuer-
pflichtig, ſo iſt die vierte Colonne leer zu laſſen, der
Grund der Steuerfreiheit aber in der letzten Colonne
kurz zu bemerken.

d) Jn der Sten Colonne iſt nicht nur der Monat, ſon
dern auch der Tag zu bemerken, an wetchem die zu
gezogene Perſon in den Ort gekommen, oder, wenn
ſie bereits dort wohnte, ſteuerpflichtig geworden iſt.

e) Die 10te und letzte Colonne muß den Ort enthal
ten, in welchem die zugezogene Perſon ſich zuletzt
aufgehalten hat, oder, wenn dieſelbe ſchon im Orte
wohnte den Grund, warum ſie früher nicht ſteuer
pflichtig war, alſo namentlich die Haushaltung, zu
welcher dieſelbe gehörte, und die laufende Nummer,
unter welcher dieſe Haushaltung in der Klaſſenſteuer-
Hauptliſte veranlagt ſteht.

Jeder Eigenthumer eines bewohnten Grundſtücks
oder deſſen Stellvertreter (Pachter) iſt verpflichtet, die
bei ihm einziehenden Miether, jedes Familienhaupt
die bei ihm einziehenden Dienſtboten oder ſonſtige
Hausgenoſſen, auch wenn ſie als zur Familie gehörig,
nicht ſteuerpflichtig ſein ſollten, der Ortsbehörde Behufs
deren Aufnahme in die Klaſſenſteuer Liſte anzuzeigen,
auch dabei zu bemerken, von welchem Orte dieſe Perſonen
angezogen ſind, oder wenn ſie ſchon im Orte wohn-
ten, die Haushaltung anzugeben, zu welcher dieſel-
ben bis dahin gehört haben. Hierdurch werden die
Ortsbehörden in den Stand geſetzt, die zweite und
letzte Colonne der Zugangs Liſte vollſtändig auszufül-
len. Sollte ein oder das andere Gemeindemitglied
unterlaſſen, die vorſtehende Anzeige zu machen ſo
muß dieſe Vernachläſſigung zwar angemeſſen geahndet
werden; die Ortsbehörde kann indeſſen demungeachtet
nicht von der Verantwortung wegen Unterlaſſung der
in Zugangſtellung einer in den Ort gezogenen oder
einer ſteuerpflichtig gewordenen früher ſteuerfrei ge
weſenen Perſon, freigeſprochen werden, indem die
Ortsbehörden in ihrer Eigenſchaft als örtliche Polizei
behörden Gelegenheit haben, die Veränderung des Per-
ſonenſtandes fortwährend zu controlliren, uberdies
aber ihnen durch Rückfragen bei Gelegenheit der Ge
meinde- Verſammlungen und. bei Einſammlung der
monatlichen Steuern ein Mittel zu Gebote ſteht, von
jeder auf die KlaſſenſteuerZugangs- Liſte Bezug ha-
benden Veränderung ſofort Kenntniß zu erhalten.
Jch werde mich daher wegen jeder in der Zugangs
Liſte vergeſſenen Perſon zunächſt ſtets an die Ortsbe-
hörden halten und jede in dieſer Beziehung zu mei-
ner Kenntniß kommende Verſäumniß durch Ordnüngs-
ſtrafen ahnden indem ich für die Vollſtändigkeit der
Zugangs-Liſten perſönlich verantwortlich bin, und
daher nicht dulden kann daß bei der Aufſtellung hin-
fort mit der Schlaffheit verfahren werde, welche ich
bisher ſo vielfach zu rugen Gelegenheit gehabt habe.

4) Hinſichts der Aufſtellung der Abgangs Liſten
iſt zu bemerken:

F v

a) In der erſten Colonne muß die Nummer bemerkt
werden unter welcher die abgehenden Perſonen in
der Klaſſenſteuer Haupt Liſte vder in der Zugangs
Liſte fürs Iſte Semeſter veranlagt ſind. Unter der
Nummer iſt durch die Buchſtaben H. L. oder Z. L. zu
bezeichnen auf welche der beidenLiſten ſich die Num-
mer bezieht.

b) Jn der 2ten Colonne müſſen die Familien und
Vornamen ſämmtlicher ſteuerpflichtigen Perſonen auf
geführt werden welche ſeit Aufſtellung der Liſte fürs
Iſte Semeſter den Ort verlaſſen haben oder geſtorben
ſind, oder die zwar im Orte geblieben, aber in eine
beſteuerte Haushaltung gezogen und dadurch ſteuerfrei
geworden ſind indem ſie zu den Angehörigen des Fa
milienhauptes gehören, und von dieſem Wohnung
und Unterhalt bekommen.

Hierhin gehören namentlich die Dienſtboten die
zu ihren im Orte wohnenden Eltern zurückkehren,
vorausgeſetzt, daß letztere entweder mit dem Haus-
haltungsſatze oder in der letzten Steuerſtufe mit 3
Perſonen eingeſchätzt ſind. Ebenſo ſind in dieſe Co
lonne diejenigen aufzunehmen, welche im Wege der
Reklamation eine Ermäßigung ihrer Steuer verlangt
haben, und nicht ſchon in der Abgangs Liſte des
erſten Semeſters aufgefuühtt ſind, desgleichen die
klaſſenſteuerpflichtigen Landwehrmänner und Offiziere,
welche die diesjährige Uebung mitgemacht haben, und
dafür einen Einmonatlichen Steuererlaß genießen,
endlich ſolche, die im Laufe des letzten Semeſters
aufgehört haben, klaſſenſenerpftichtig zu ſein, wohin
jedoch ſolche, die das 60 Lebensjahr zurückgelegt ha
ben, nicht gerechürt werden konnen, weil deren Be-
freiung erſt mit dem 34. Dezember beginnt in wel
chem ſie 60 Jahre alt werden.

Steuerfreie Perſonen ſind in die Abgangs Liſte
nie aufzunehmen.

c) In der 5ten Colonne iſt jeder Zeit nicht bloß der
Monat, ſondern auch der Tag zu bemerßen, an
welchem der Steuerpflichtige den Ort verlaſſen oder
ſonſt aufgehört hat ſteuerpflichtig zu ſein. wWei den
Perſonen, deren Steuer nur theilweiſe in Abgang
kommt (den Reklamanten und Landwehrmännern),
genügt die Angabe des Monats.

d) Die 10te und letzte Colonne muß den Ort enthal-
ten, wohin die in Abgang geſtellte Perſon gezogen
iſt, oder wenn es nicht möglich iſt, denſelben anzu
geben die kurze Angabe der Gründe, aus denen es
unmöglich iſt, dieſen Ortzu bezcichnen. Bei den im Or
teverbliebenen Perſonen ſind die ſonſtigen Urſachen des
Abgangs zu bemerken, z. B. iſt auf Reklamation her
abgeſetzt, laut beiliegenden ErmäßigungsDekrets
hat die Landwehr Uebung im Juni mitgemacht u. ſ. w.
Bei den Perſonen, welche in eine beſteuerte Haus-
haltung gezogen ſind, iſt ſtets anzugeben, in welchem
Verwandtſchafts oder ſonſtigen Verhaltniſſe ſie zum
Haupte der Familie ſtehen, und unter welcher Nummer
dieſes in der Klaſſenſteuer Haupt Liſte veranlage
ſteht.

e Wird ein zur Aufnahme in die Abgangsliſte geeig
netes Jndividuum durch Verſäumniß der Ortsbehör-



als Strafe für ihre Unachtſamkeit, der Nachtheil,
daß ſie die für daſſelbe eingezahlte Steuer nicht er
ſtattet erhält. Hat die Ortsbehörde alſo dieſe Steuer
von einer dazu nicht verpflichteten Perſon erhoben,
ſo muß ſie das Erhobene dem Einzahler aus eigenen
Mitteln erſtatten. Hat die Ortsbehörde die Steuer
vorgeſchoſſen, muß ſie den Verluſt tragen.

Hierhin gehört der Fall, wenn eine Ortsbehörde
verſäumt hat, eine auf Reklamation herabgeſetzte
Perſon mit der erlaſſenen Steuer in Abgang zu brin
gen oder für einen Landwehrmann den Monat der
Landwehrübung als Abgang zu berechnen.

Unterläßt es eine Dienſtherrſchaft, der die Klaſſen
ſteuerliſte führenden Behörde von einem Abgange
oder einem Wechſel in ihrem Dienſtperſonale die er
forderliche Anzeige zu machen, ſo trifft die Herrſchaft
der Nachthoeil, daß die für den abgegangenen Dienſt
boten von ihr ſchon bezahlte Steuer weder reſti
tuirt, noch für die Steuer des Dienſtboten, der in
deſſen Stelle eingetreten iſt, in Anrechnung gebracht

wird.
Wenn ſonach km Laufe eines halben Jahres eine

Herrſchaft mit zwei Dienſtboten wechſelt, und in
der Vorausſetzung, daß es hierüber keiner Anzeige
bedürfe, weil die Steuer ſich gleich bleibe, die Steuer
des abgegangenen Dienſtboten fortentrichtet, und
den neu Angezogenen nieht anmeldet, ſo wird, außer
der für den abgezogenen Dienſtboten fur das ganze
halbe Jahr entrichteten Steuer, noch die Steuer des
neu angezogenen Dienſtboten vor Antritt ſeines
Dienſtes bis zum Schluß des halben Jahres erho
ben.

g) Unterläßt es eine Ortsbehörde, in der letzten Colon
ne der Abgangsliſten den Grund des Abgangs voll
ſtändig anzugeben, ſo wird der Abgang geſtrichen,
und dieſen Verluſt hat die Ortsbehörde als eine Stra-
fe ihrer Nachläſſigkeit aus eigenen Mitteln zu tragen.

Namentlich werden alle Abgänge fortgezo-
gener Perſonen geſtrichen werden, welche
nicht die Angabe des neuen Wohnorts ent-
halten, oder bei denen nicht wenigſtens, wie ad d.
vorgeſchrieben die Gründe angegeben ſind, aus de-
nen es unmöglich iſt, den Ort zu ermitteln,
wohin die Perſon gezogen.
5) Außer den vorſtehend ertheilten Vorſchriften ha

ben die Ortsbehörden bei Aufſtellung der Zugangs und
Abgangsliſten fürs IIte Semeſter d. J. auch alles das
jenige zu beobachten, wozu dieſelben im Laufe deſſelben
durch beſondere an einzelne Ortebehörden erlaſſene Ver
fügungen von mir angewieſen worden ſind wohin ich
namentlich die nachträglich in Zugange und Abgang-
ſtellung einzelner Perſonen rechne, die aus Verſehen in
der Liſte fürs Iſte Semeſter übergangen worden ſind.

6) Jede Zugangs und Abgangs Liſte iſt nur in
dret gleichlautenden Exemplaren einzureichen, das ad 1.
gedachte Atteſt braucht indeſſen nur auf das Eine
Exemplar geſetzt zu werden. Fehlt das Atteſt ganz, ſo
werde ich die Liſte der treffenden Behörde durch einen
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de in dieſelbe nicht aufgenommen, ſo kriffe dieſe, expreſſen Boten auf ihre Koſten zuruckſenden, um das
Atteſt nachträglich darauf zu ſetzen.

7) Jede vor dem Sten Dezember mir zugehende
oder nach dem Datum auf der erſten Seite wor dieſem

Tage abgeſchloſſene Liſte werde ich der treffenden Bo
hörde zür nochmaligen Aufſtellung wieder zufertigen.

8) Iſt eine Liſte bis zum 40ten Dezember bei mir
nicht eingegangen ſo werde ich dieſelbe auf Koſten der
ſäumigen Ortsbehörde durch einen expreſſen Boten ab
holen laſſen. c

Die Magiſträte und Schulzen des Saalkreiſes ha
ben ſich nicht nur ſelbſt nach Vorſtehendem überall zu
achten, ſondern auch die Beſtimmungen ad 3 f. und
ad 4 f. zur Kenntniß ſämmtlicher Mitglieder ihrer Ge
meinden auf geeignetem Wege zu bringen.

Halle, den 24. November 1836.
Der Landrath des Saakkreſſes.

v. Baſſewitz.
Bekanntmachung.

Der Leihbibliothekar Herr Karl Adolph Fer-
dinand Wolff zu Halle, iſt willens, das ihm zu
gehörige sub No. 99 des Hypothekenbuchs des Stadt-
feldes von Wettin belegene Ackerſtuck von 16 Schef
fel Ausſaat am Börnchen auf den Himmelsbergen zwo
ſchen Pönicke und dem Döſelſchen Wege, aus freier
Hand meiſtbietend zu verkaufen, und iſt hierzu ein Ter
min im Böhmeſchen Gaſthofe zur grünen Tanne zu
Wettin auf

den 7. Dezember d. J., Morgens 11 Uhr,
angeſetzt, wozu zahlungsfähige Kaufliebhaber hierdurch
mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Kaufs
nungen im Termine bekannt gemacht werden ſob
en.

Wettin, den 18. November 1836.
Sonntag den 27. November Abends 7 Uhr, wer

de ich im Saale der Stadt Zurch den „Fauſt“ von
Göthe vortragen.

Dr. Kieſewetter.
Ergebenſte Einladung zum Pfannkuchenfeſt und

Tanzvergnügen, Sonntag den 27. November,
im Gaſthof zum Prinz Carl vor dem

Leipziger Thor. e
A. Erfurt. lDie erwartenden ſchönen runden Spickaale ſind

angekommen. C. H. Riſel.
Geſchälte und ungeſchälte Korbweiden, desgleichen

grune Reifſtangen, verkauft Elitzſch sen, in den
Weingärten zu Halle.

Beſte Holland. Haringe,
auch engl. Häringe, Holländ. Madjeshaäringe, à Stück
6 Pf., kleine Küſtenhäringe, 2 bis 3 Pf. beim

Haringshöndler G. Gold ſchmidt.
No. 111. am Schulberg ſteht ein faſt ganz neues,

ſechs Oktaven haltendes tafelförmiges Fortepiano zu
verkaufen.

Halle, den 25. November 1836.

Brilage
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Frankreich.

Oer Prinz Louis Bonaparte iſt am 15. Nov.
zu Lorient angekommen er wurde in die Citadelle ge
bracht und ſollte ſich noch denſelben Tag an Bord der
Fregatte „Andromeda“ einſchiffen, die ihn nach den
Vereinigten Staaten bringen wird.

Jn einem Schreiben aus Bona vom O. Novbr.
heißt es: Jetzt ſind alle Truppen hier engekommen,
mit Ausnahme eines Bataillons des 62ſten Regiments,
welches auf der Gabarre „la Marne“ hier eintreffen
ſollte. Von dieſem Schiffe hat man ſeit einem Mo
nate, wo es von Oran abſegelte, nichts gehört, und
man fürchtet, daß es ein Opfer des letzten Sturmes
geworden iſt. Auch von dem Dampfſchiffe „Cerbère“
bat man durchaus keine Nachrichten. Geſtern iſt hier
eine telegraphiſche Depeſche eingegangen, welche mel
det, daß die Beſetzung Konſtantines nunmehr definitiv
beſchloſſen ſei; die Garniſon ſoll aus 1 franzoſiſchen
Bataillon, 1000 türkiſchen Jnfanteriſten und 4 Schwa-
dronen Spahis beſtehen.
die nöthigen Gelder angewieſen werden, um ſich in
Konſtantine einrichten zu koönnen. Man hofft, zwi-
ſchen dem 18. und 20. in Konſtantine zu ſein, wenn
das ſchlechte Wetter, der gefaährlichſte unſerer Feinde,
keine Hinderniſſe in den Weg legt. Die bei den fru-
beren Expeditionen geſammelten Erfahrungen ſind fur
die jetzigen nicht umſonſt geweſen, und es ſind die
ſtrengſten Maaßregeln ergriffen worden damit Alles
in der größten Ordnung vor ſich gehe. Man hat ſich
namentlich mit denjenigen Perſonen beſchaäftigt, die,
ohne der Armee anzugehöören, gebeten haben, ihr fol
gen zu dürfen, und es iſt nichts verſäumt worden, um
zu verhindern, daß die Gegenwart dieſer Perſonen die
Quelle von Unordnungen werde. Endlich bat man
den Eingebornen eine Summe von 10 Fr. fur jeden
Gefangenen, den ſie lebendig abliefern würden, gebo-
ten um dem grauſamen Gebrauche des Kopfabſchnei-
dens möglichſt entgegenzuwirken. Der „Jupiter“ iſt
von hier abgegangen, um wahrend der Dauer der
Expedition vor Tunis zu kreuzen. Hr. von Rancé,
Adjutant des Marſchalls Clauſel, iſt vor einigen
Tagen auf einem Dampfſchiffe nach letztgenannter
Stadt abgegangen.

Spanien.
Bayonne, d. 16. Nov. Die den Kortes durch

die Kriegskommiſſion vorgeſchlagenen Anordnungen
ſind mit 72 Stimmen gegen 37 im Sinne der Mäßi-
gung modifizirt worden. Man hatte nichts Neues
von Rodil. Nach den letzten Berichten ſtand Go
mez zu Berlanga, an der Gränze von Eſtremadurg;
er ſchien ſich nach Sevilla hin zu wenden.

Vermiſchtes.
Am 15. Nov. ſtarb in Hohenedlau bei Kön

nern der Auszügler Chriſtoph Kupfer in dem ſel-
tenen Alter von 96 Jahren 9 Monat.
Jahren ging er ohne große Anſtrengung in einem Ta
ge nach Halle und wieder zurück, und faſt bis an ſein
Ende kounte er in der Wirthſchaft thätig ſein. Er
war der Erſte, der auf dem von jener Gemeinde, die

Dem Huſſuff Bey ſollen

Noch vor funf

ihren kirchlichen Sinn in den letzten Jahren ſo vielfach
bethätigt hat, neuerlich verſchönerten Kirchhofe be
erdigt wurde.

Ein Negerſchiff unter portugieſiſcher Flagge
iſt zwiſchen den Jnſeln Grenada und Tabaco durch das
franzöſiſche Kriegsſchiff „la Veſtale“ gekapert worden.
Dieſes mit ſpaniſchen Seeleuten bemannte Schiff hatte
337 Negerſklaven, nämlich 144 Männer, 25 Frauen,
100 kleine Knaben und 58 kleine Mädchen am Bord.
Dieſe unglücklichen Schlachtopfer der ſpaniſchen Hab
gier müſſen ſchrecklich gelitten haben, denn ſie waren
im Schiffboden, in einem engen Raum ohne Luft, der
kaum hinreichend war, 50 Perſonen zu faſſen, auf ein
ander gehaäuft.

weaaarvv'trofGéokoOw a
Bekanntmachungen.

Ackerverpach tung.
Es ſoll der am Domnitzer Holze, neben dem

Löbefüner Wege belegene Wettiner Pfarracker,
42 Morgen haltend, von Johannis 1837 angerechnet,
auf 6 oder dem Befinden nach auf 12 Jahre an den
Meiſtbietenden verpachtet werden. Jch habe hierza ei
nen Termin auf

den 3. December c., Nachmittags 2 Uhr,
im Gaſthofe zum Sattel an der Chauſſee anberaumt,
und werden Pachtluſtige eingeladen, ihre Gebote nach
Anhörung der Bedingungen abzugeben.

Wettin, den 23. November 1836.
Bertram.

Militair-Vorſpann-Entrepriſe.
Die vom hieſigen Vorſpann- Vereine zu leiſtenden

Militair-Fuhren wollen wir anderweit auf einige Jahre
an den Mindeſtfordernden verdingen, und laden daher
Unternehmungsfähige ergebenſt ein, ſich künftigen Don
nerstag als

den 1. December c., Nachmittags 2 Uhr,
in dem Lokale des Herrn Caffetier Malſch am Mar-
tinsberge hierſelbſt einzufinden, wo die Bedingungen
vorgeleſen, und die Gebote angenommen werden ſollen.

Halle, den 25. November 1836.
Die Vorſteher des Vereins.

C. Sachße. Boltze. Menthe.
Da ich Gelegenheit hatte, eine Quantität

feine Bremer Cigarren
ſehr vortheilhaft einzukaufen, ſo bin ich in Stand ge-
ſetzt, ſolche zu folgenden ſehr billigen Preiſen als das
Hundert zu 17 Thlr. 1 Thlr. 25 Sgr. 20 Sgr.,
187 Sgr. und feine Damen- Cigarren das Hun-
dert zu 20 Sgr. und 15 Sgr. zu verkaufen.

D. F. Gerlach.
Ein ſchönes Sortiment feiner ſchwarz und gelbbe

druckter Teller, mit und ohne Platinrand, erhielt die
Gerlach'ſche Handlung.

Wer eine freundliche, aus Stube, Küche, zwei
Kammern Feuerungsgelaß 2c. beſtehende Wohnung
von Oſtern 1837 ab zu rermiethen beabſichtigen ſollte,
wolle ſeine Adreſſe in der Expedition des Couriers ge-
fälligſt abgeden.
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In ſämmtlichen Brauereien der Stadt Halle wird
von Montag, den 28. November c. die Kanne Bier
und Breyhan zu zehn Silberpfennigen verkauft.

Hummelmwann, Münlter, Preßler,
Rauchfuß sen,. Rauchfuß jun., Sioli.

Daß meine Papier, Buchbinder und Galanterie
waaren Handlung zu bevorſtehende Weihnachten aufs
beſte aſſortirt iſt, zeigt einem wohlwollenden in und

6

ſitzer oben beregter meiner Zuckerſchule, die ich als
Selbſtverleger derſelben gegen freie Ueberſendung eines
Thalers fur 10 oder 11 Exemplare ablaſſe, un
entgeldlich Zutritt. Dem Ermeſſen verehrlicher Re
daktionen anderer Zeitſchriften muß ich es anheimgeben,
in wie fern Sie Jhr Publikum auf mein Erbieten hin
zuweiſen geneigt ſind.

Meuſelwitz, zwiſchen Zeitz und Altenburg-
Carl Böttcher.

Fonds- und Geld -Cours.
auswärtigen Publikum mit der Bitte um gütige Ab-
nahme ergebenſt an

Carl Haring, 9Neunhäuſer, Hrn. Heynemanu gegenüber. Berlin, W Pr. Cour.

e Sorten Kalender empfie

Pr. Engl. Ob. 304 993 Kur u. Nm. do.
Ein Logis nebſt Stallung zu vier Pferden iſt zu Pr.-Sch.d Seeh. 65 624 do. do. do.

Oſtern zu vermiethen. m dir e Je 19 1002 r Kum. Jnt. do 1013 jfrü mRathhausgaſſe No. 246. OBerl. Stadt-Ob. 4 102 102 do. do. d. Nm.
Auf dem Rittergute Dieskau ſollen den 28. No- Königeb. do. 4 Zinsſch. d. Km.

vember, fruüh 10 Uhr, ſtarke Birken, Tannen und r 5 7 Held mer
Weimuthoekiefern, als Nutzholz, aus dem Garten meiſt Weſthr Pfeob. A 4 102 1013 Wene Due.

bietend verkauft werden. Gr.-Hz. Poſ. do. 1085 FFriedrichsd'or
Der Jäger Herbſt. Oſtpr. Pfandbr. o tot Disconto

Alle Sorten Stabeiſen ſind wieder zu haben beiFriedrich Schänemann Getreidepreiſe.
in Mansfeld.

Mein Commiſſionslager von Steingut iſt wieder
vollſtändig aſſortirt, und ich empfehle mich damit unter
Zuſicherung billiger Preiſe.

Friedrich Schuünemann
in Mansfeld.

Baum Verſteigerung. Jn den Forſtorte
Steinberg, ohnweit Walbeck, ſollen im Termine
den 10. December d. J. Vormittag 10 Uhr, 107
Stück Eichen, 26 Stuck Birken, 10 Stuck Eſchen,
2 Stuück Buchen und 55 Stuck Espen auf dem Stam-
me, unter den im Termine bekannt zu machenden Be
dingungen gegen baare Bezahlung verſteigert werden,
wozu Kaufloſtige einladet

Walbeck bei Hettſtädt, den 24. Novbr. 7836.
Der Foörſter Abeſſer.

Rübenzucker. Wenn gleich mundiiche und brief-
liche Zuſicherungen mir beſagen, daß mein vereinfachtes
und leichtes, für jeden Haushalt geeignetes Verfahren,
den Rübenzucker zu fertigen, ſich durchaus bewähre und
leicht verſtändlich abgefaßt ſei; ſo weiß ich deanoch, daß
in manchen Wirthſchaften weniger gern genau geieſen
wird als man es vorzieht, ſich praktiſch unterrichten
zu laſſen. Darnach glaube ich der vaterländiſchen Sache
zu dienen, wenn ich, kirchliche Feier ausgenommen,
von jetzt bis Ende Februar, jeden Mittag 1 Uhr, meine
Zuckerkochungen, wobei weder Schwefelſäure, noch
Kaik, noch Knochen verwendet werden wie im vorigen
Jahre, um Unrerricht darin zu ertheilen wieder be
ginne Zu dieſen Zuckerkochungen, deren jede nur ei-
nige Stunden Zeit in Anſpruch nimmt, hat jeder Be

Nach Berliner Scheffel und Preuß. Gelde.
Magdeburg, den 23. November. (Nach Wispeln.)

Weizen 40 474thl. Gerſte 28 29 thl.Roggen 264 32 Hafer 183 193
Waſſerſtand der Elbe bei Magdeburg

am 23. November 44 Zoll unter 0.

Fremden-Liſte,
Angekommene Fremde vom 24. bis 25. November.

Jm Kronprinzen: Hr. Part. Bruckner m. Fam.
a. Breslou. Hr. Dr. med. Heffnann u. Hr.
Kaufm. Steinle o. Kaſſel. Hr. Kaufm. Beier
a. Leipjiig. Hr. Kfm. Schulz a. Magdeburg.,

Hr. Kaufm. Böhner a. Schwelm Hr.
Kaufm. Andrä a. Leipzig. Hr. Kaufm. Rüp
per a. Wipperfurt. Hr. Kaufm. Schmalz a.
Straßburg.

Stadt Zuürch: Hr. Kaufm. Krauſe a. Berlin.
Die Hrrn. Kaufl. Wendt u. Behrens a. Magde-
burg. Hr. Kaufm. Bila a. Nordhauſen
Hr. Hauptm. Krug v. Nidda a. Gatterſtedt.

Goldnen Ring: Frau OuAmtm. Schwarzwälder a.
Wegewitz. Hr. Major v. Werder a. Merſe
burg. Hr. Lehrer Steller a. Breslau. Hr.
Kaufm. Köppe a. Berlin. Hr. Kaufm. Röoar
a. Leipzig. Hr. Oekon. Lange a. Magdedurg.

Gold nen Löwen: Hr. Kaufm. Schramke a. Suhl.
Hr. Kaufm. Hirnkamp a. Eiberfeld. Frau

Dr. Lohſe a. Weißenfels.
Schwarzen Bär: Hr. Schichtmſtr. Troll a. Jo

hanngeorgenſtadt. Hr. Popierfabr. Keferſtein
a. Ellrich. Hr. Obertehrer Jung a. Berlin.
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